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Verordnung

des. Landkreises Traunstein und. des Landratsamtes Traunstein
i.iber das Land.schaftsschutzgebiet

rrOberes Alztalrr  -

Vom 9 .  März  1989

Aufgrund des Art .  10 Abs. 2 in Verbindung mit  Art .  45 Abs. 1
Nr.  3 und Abs. 2 Satz 1 sowie des Art .  26 Abs. 1 und 2 des Baye-
r ischen Naturschutzgesetzes -  BayNatschc -  (BayRS 791-1-U),  zu-
letzt  geändert ,  durch Gesetz vom 16. Jul i  1985 (c1/T}1 S. 135) und
des Art. 22 des Bayerischen Wassergesetzes - Bay$IG in der Fas-
sung d.er Bekanntmaclrung vom 3. Februar 1988 (G\iBl S. 33, BayRS
753-1-f), erlassen der Landkreis Traunstein und das Landratsamt
Traunstein folgend.e, mit Schreiben der Regierung von Oberbayern
vom 30. 01. 1989 Nr.  820-8523-12/75 genehmigte Verordnung:

S I

Schutzgegenstand

Der Landschaftsraum beidersei ts der oberen Alz einschl iegl ich des
Fluplaufs zwi.schen Seebruck und Al tenmarkt  a.  d.  A:-z in den Ge-
meinden Seeon-Seebruck und. Altenmarkt a. d. A1-z, Landkreis Traun-
stein, r*ird unter der Bezeichfiung Landschaftsschutzgebiet rrOberes
Alztal 'r in dem in S 2 dieser Verordnung bezeichneten Umfang a1s
Landschaftsschutzgebi et geschützt .

s2

Gröpe, Grertze,  Schutzgebietskarte

(1) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Gröpe von rund
928 ,6  ha .

(2,  Die Grenzen des Schutzgebietes verLaufen wie fo lgt :
'l*Im Süden beginnt, das Landschaftsschutzgebiet östl ich d.er Alz-
brücke in.seebruck' '  2oi .  Grenze ver läuf t  zuerst  in öst l icher,
danrr nördlictrer, zul-et-zt- nordwestlicher Richtung, wobei das ivloor-
gebiet nördlich von Graben umfalrren wird. 3mu' verläuft die
Grenze in al lgemein nördl icher Richtung über Stöf f l ing nach
Truchtl-aching' 4sie umgeht letztgenannten ort im !.Iesten und
Norden' und folgt nun zunächst der Staatsstrape 2096. Sarrf

halber Strecke Trucht laching -  Perading wendet s ich die Grenze
naclr Norden und verläuft nach Niesgau
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SVon hier ver läuf t  s ie zuerst  in öst l icher,  d.ann nördl lcher
Richtung tiber Offl ing nach Altenmarkt, wobei die Grenze ab Off-
l ing einer Geländekante folgt

7D"n westlichen Ortsrand. von Altenmarlct an der AIz umfahrend
ver läuf t  d ie Grenze weiter am rechtssei t igen Ufer der A1z bis
zur Traunmündung.

8o.rrn folgt die Grenze der Traun flupaufwärts bis zur
Eisenbalnbrücke iir.ber vorgenannten Flug .

c|'Ent1ang der Batrnl in ie setzt  s ie s ich in nördl icher Richtung
bis zu der StelLe fort ,  arr  der die A1z mit  der Bahnl in ie
zusanmentrifft.

10Üo"t  d ie Alz hinweg ver läuf t  d ie Grenze weiter in südwest-
licher Richtung ü.ber Au und dann entlang des linken Ufers der
A1z in südl icher Richturg unter Einschlup der die AIz beglei-
tenden WäIder bis nach Massing.

l lNun weiter i i-ber Brandl, HöllthaI und Apperting nach
Viehhausen.

l2von hier ü.ber Döging und Ischl nach Pullach.
13von dort  ver läuf t  d ie Grerrr"  rä i t " ,  an der Kreisstrape

TS 14,  bez ieh t  dabe i  e in  S t reuwiesengeb ie t  wes tL ich  d ieser
Straße in das Schutzgebiet  mit  e in und erreicht  schl ieFl ich
entlang vorgenannter Kreisstrape den nörd,l ichen Ortsrand von
Seebruck

l4Den Ort  Seebruck im Osten umgehend, erreicht  d ie Grenze
wied.er die Alzbrücke in Seebruck und,'kehrt über d.iese Brücke
zum Ausgangspunkt, zurück.

(3 )
loi" Grenzen des Landschaftsschutzgebietes sind in Flurkarten
M I : 5 000, ausgefertigt vom Landratsamt Traunstein am
9. März 1989, grün eingetragen.
2aof das Kartenwerl<, das aus 12 Flurkarten besteht, wird. Bezug
genonrmen; es wird beim Landratsant Traunstein archivmäFig ver-
walrrt und ist dort während der Dienststund.en allgemein zugäng-
l ich '  3uapgeor ich für  den Grenzver lauf  s ind die Flurkarten
M 1 :  5 000'  4oie Karte M 1 :  50 000 (Anlage) dient zur
Orientieru.ng trlrer die Lage des Landschaftssclrutzgebietes.
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S3

Schutzzwebk

Zwecl< des Landschaftsschutzgebietes rroberes Alztalr '  is t  es insbe-
sondere

1. die Leistungsfähigkei t  des Naturhaushal tes zu gewährleisten,
insbesondere die Röhr icht-  und Streuwiesenbereiche, Schi l f in-
seln, Gumpen, Sand- und Kiesbänke als tiberlebensraum für zahl-
reiche aquatisch und t,errestrisch geprägte Tier- und Pflanzen-
arten zu erhalten,

2. die Schönheit d.er naturnahen FluFlandschaft und. das charakte-
ristische Landschaftsbild, insbesondere den weitgehend natür-
l ichen FIuPlauf mit  Pral1- r :nd Glei tufern,  schnel len Fl ieF-
strecken und ruhigeren Buchten sowie den land.schaftsbildprä-
genden Weclrsel von Röhricht-, Gebüsch- und Feuchtwiesensäumen
zu sichern und.

3. d,ie besond,ere Bedeutung für die Erhoiung der Allgemeinheit bei
gröptmöglicher Rücksichtnahme auf Natur und Landschaft zu ge-
währleisten und den Erholungsverkehr zu ord,nen rrnd zu lenken.

' s4

Verbote

fn dem in S I bezeichneten Schutzgebiet sind, a1le Handlungen
verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem
besonderen Schutzzweck (S 3) zuwiderlaufen

Um den besonders wertvoLlen Lebensraum für die Vogel-welt auf
der Schi l f insel  nordwest l ich von Trucht laching (Bi fup) nicfr t
zu gefährden, ist das Betreten der Insel sowie d.as Befahren
des linken Armes der AIz mit Wasserfahrzeugen aLler Art und
sonstigen Sclrwiminkörpern verboten; das Betretungsverbot gij-t
nicht für den Gruncleigentijmer oder sonstigen Berechtigten.

Zum Schutz der brütenden r,.Iasservögel ist das Befahren der Al-z
mit hlasserfalrrzeugen al1er Art und sonstigen Schwimmkörpern
bis 30. Juni  jeden Jahres verboten.

( 1 )

(z)

(3 )
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ss
Erlaubnispfl icht

(1) Folgende Mapnahmen im Landschaftsschutzgebiet bedürfen der
vorherigen schrift l ichen Erlau.bnis des Landratsamtes Traun-
s te in :

1.  Baul iche Anlagen a1ler Art  (Art .  2 Abs. l  der Bayer.  Bau-
ordnung - BayBO) zu errichten, zu ändern oder ihre Nutzung
zu äindern, auch wenn sie einer baurechtlichen Genetrmigung
nicht bedürfen; hierzu zählen insbesondere

a) Gebäude (Art .  2 Abs. 2 eayBO), z.  B.  Wochenend.häuser
und -hütten, Sclri.ffs-, Bade- und Gerätehütten, Ver-
kaufsstände, Bienenlräuser,  Stäl le,  Scheunen, Schuppen,

b) Einfr iedungen oder sonst ige Sperren,
c ) Steganlag€D,
d) Veränderungen der Erdoberfläche durch Aufschüttunqen

oder Abgrahungen einschlieplich der Anlagen zur Gewin-
nung Von Steinen, Er:d.en trnd anderen Bodenschätzen,

e) Stel1p1ätze für Kraf t fahrzeü9€, Lager- ,  Ausstel lungs-
und AbstellpläEze , Campingplätze und biochenendplätze.

2.  Zel te,  la lohnwagen (auch Klappanhänger),  i " lobi ]heime, motor i -
sierte Wohnfahrzeuge oder fahrbare Verkaufsstände aufzu-
st ,e l ten,  abzustel len od.er dies zu gestat ten,

3.  Schi lder,  Bi ld.-  und Schr i f t tafeln,  Anschläge, Lichtwerbun-
gen und Schaukästen anzubring€D,

4, ober-  oder unter i rd isch geft ihr te Draht- ,  KabeL- oder Rohr-
leitungen zu verleg€r, sowie l,Iasten und Unterstützungen
aufzustel len,

5.  Strapen, Wege oder sonst ige Ver lcehrsanlagen zu err ichten
oder best,ehende zu ändern,

6.  auperhalb von Strapen,,  Wegen und Plätzen mit  Kraf t fahrzeu-
gen aller Art zu fahren oder diese dort zu parken; ausge-
nommen sind Fahrzeuge zur lald.- und forstwirtschaftl ichen
Bewirtschaftung,

7. im Rahmen der Erholungsnutzung offenes Feuer zu entztuiden,
z .  B .  zu  g r i l I en ,



^ 6  A n t s b l a t t  f  ü r d e n  L a n d k r e i s  T r a u n s t e i . q -  I I

8. Gewässer sowie deren Ufer,  den Zu- und Ablauf des Wassers '
sowie den Grund,rnrasserstaJr.d zu verändern oder neue Gewässer
herzustellen, l lap- und Feuchtgebiete oder Verland,ungsbe-
reiche von Gev/ässern durch Dränung zu entwässern oder
trockenzulegen,

g.  Schi l fbestände oder Beständ,e von Wasserpf  lanzen zu ver-
nichten oder zu beschädigen, in Bestände von Schi l f -  od.er
!.Iasserpf J-anzen einzudringen,

10. chemische Mit,tel zur Beseit. igung oder Bekämpfungr von
Schi l f  oder zur Grabenreinigung einzusetzen,

11. Bäurne, Sträucher od.er FeldgehöIze auperhalb des Wald,es zu
beseitigen oder zu versti jmneln,

12. l.Ialdbestände ganz oder teil-weise zu rod.en, Erst,aufforstun-
gen durchzuftihren oder Kahlhiebe von mehr als 0,25 ha im
Zusammenlrang vorzunehmen,

13. 'd ie St.reuwiesen sowie die seggen- und binsenreichen NaP-
und Feuchtwiesen (s.  Kartenwerk gem. S 2 Abs. 2,  Flurkar-
ten  S"  O.  V I I I  .29 ,  V f I f  .30 ,  IX .29 ,  IX .30 ,  IX .3 f  ,  X .29  und
S.  O.  X .30)  au f  den Grundstüc lcen F1.  Nrn .  (Te i l f lächen
sind mit  ( t )  gekennzeichnet)

in d.er Gemarkunq Seebrirck

283 ,  293 /2 ,  294 ,  295 ,  285 /4 ,  285 /7 ,  292  ( t ) ,  293 ,  293 /2 ,
293 /3  ,  305 /2  ,  307  / t  ,  308 /2  ,  308 /3 ,  314 ,  31  4 /2  ,  315  ,  315 /2  ,
318 ,  318 /2 ,  32O,  320 /2 ,  320 /3 ,  323  ( t ) ,  324  ( t ) ,  327  ( r ) ,
330  ( r )  ,  332  ( r )  ,  335  ( r )  ,  335  ( r )  ,  341  ( r )  ,  343 ,  344 ,
346 /2 ,  347 ,  348 ,  349 ,  350 ,  353 ,  358 ,  361 ,  353  ( t ) ,  363 / r ,
367 ,  358 ,  369  ( t ) ,  370  ( t ) ,  37 r  ( r ) ,  372 /2 ,  373  ( r ) ,
374  ( t ) ,  375  ( t ) ,  376 ,  592 ,  747  ( t ) ,  756 ,  763  ( t ) ,
794  ( t )  ,  798  '  799 ,  800 ,

in der Gemarkunq Truchtlaching

5 / r ,  6 ,  47  ( t ) ,  786  ( t ) ,  787  ( t ) ,  789  ( t ) ,  79O,  79r ,
792  ( t ) ,  793 ,  854 ,  855 ,  856 ,  857 ,  858 ,  859 ,  860 ,  851 ,  862 ,
863 ,  864 ,  865 ,  866 ,  867  ( t ) ,  859 ,  874 ,  875 ,  8 '75 ,  878  ( t ) ,
881  ( r ) ,  88 r / r  ( r ) ,  882  ( t ) ,  883  ( t ) ,  r r42  ( r ) ,  1143  ( t ) ,
1146 ,  r r47 ,  1148 ,  r r49 ,  1150  ( t ) ,  115r ,  7152 ,  1153 ,  1154 ,
1155 ,  1156  ( t )  ,  1157  ( t )  ,  1158  ,  LL59  ,  1160  ( t )  ,  1161  ( t )  ,
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Lr62 ,  1153 ,  1165  ,  t r72  ( t ) ,  1173  ,  L r75 ,  r r79  ( t ) ,  L r '79 ,
1180 ,  1181 ,  1182 ,  1183 ,  1184 ,  1185 ,  1186 ,  1197 ,  1198 ,
1199 ,  1190 ,  1191 ,  r r92 ,  1193 ,  1194 .  ( t ) ,  1207  ( t ) , ' 1209
( r ) ,  r2o8 /L  ( t ) ,  L208 /2  ( t ) ,  r zog  ( r ) ,  L232  ( r ) ,  1236  ( r )
L253  ( t ) ,1313  ( t ) ,1314 ,135r  ( t ) ,1395  ( t ) ,1399  ( t ) ,
1400  ( t ) ,  1401  ( t ) ,  1479  ( t ) ,  1481 ,  1483 ,  1484  ( r ) ,  1486
( t ) ,  1487 ,  1488 ,  1489 ,  l .490 ,  !564 ,  22OO ( t ) ,  220 I  ( t ) ,
2ZO2 ( r ) ,  2214  ( r ) ,

in der Gemarkunq Seeon

1356 ( t )  ,  1380  ( t )  ,  1405 ,  L659 ,  1659 /2 ,  1559 /3 ,  l -672  ( t )  ,
L673  ,  t6 ' t4 ,  r7 r4  ( r )  ,  1717  ( r )  ,  1718  ( r )  ,  1719  ( r )  ,  L72O
( t ) ,  1729  ( t ) ,  1730  ,  l -738  ( t ) ,  174r  ( t ) ,  t793 ,  L794 ,  l -795
( t ) ,  L796  ( t ) ,  L797  ( t ) ,  1798  ( t ) ,  L799  ( r ) ,  1800  ( r ) ,
1804  ( r ) ,  1805  ( r ) ,

' in der Gemarkuncr Ising

9 t r / 8 ,92 ] -  ( r ) ,  t 494 ,  1495 ,  1497  ( t ) , 1566  ( t ) ,  L567 ,1559
( r ) ,  L570 ( r ) ,' in  

Acker la i ld oCer in intensiv genutzte F]ächen (2,  B.  Wei-
deflächen, mehrma-hdige 9'I iesen) umzuwandeln oder auf diesen
Flächen anorganische Dünger und, sonstige chemische oder
organische Mit te l  auszu.br ingen, ferner ober i rd isch oder
unter i rd isch wasser zu entnelrmen oder ahzulei ten,  den
Grundwasserstard. zu vef :indern,

14. die Hoch- und. Übergangsmoorflächen auf den Grundstücken
Fl. Nrn. 1497 und L527 der Gemarkung Ising (s. Karteru^rerk
gemäp S 2 Abs. 3 Flurkarte s.  O. X.30) zu di ingen, c l remi-
sche Mittel auszulrringen oder den Grundwasserstand zu ver-
ändern , .

15.  auperhalb d.er dem öffent l ichen Verkehr einschl iepl ich denr
Reiten gewidmeten Strapen, [nlege und Plätze und augerhalb
der mit Zustimmung d.es Landratsantes a1s Reitwege gekenn-
zeichneten privaten f. iege und Plätze zu reiten.

(21 Hiervon uaberijhrt bleibt die Erlaubnispfl icht für Ma9nahmen
bei Nap- und Feucht,f lächen gem. Art. 5 d. Abs. l BayNatSchG.

(3) Die Er laubnis ist  unbeschadet anderer Rechtsvorschr i f ten zu
ertei len,  Lrenn d. ie.beabsicht igte Mapnahme nicht  geeignet ist ,
eine der in S 4 genannten Wirkungen hervorzurufen oder diese
Wirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden kön-
nen.
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(4) Wird die Er laubnis mit  Nebenb.est immungen ertei l t ,  kann eine
Sicherhei ts le istung ver langt werden.

s5

Sonderregelungen

( 1) Von den Beschränkungen dieser Verordnung bl-eiben ausgienom-
men:

a) die rechtmä9ige Ausii lrung der Jagd und Fischerei,

die im Sinne des Bayerischen Naturschutzgesetzes ordnungs-
gemäFe land,- und forstwirtschaftl iche Bod.ennutzung; S 5
Abs. 1 Nrn.  1 a,  5 und 8 bis 14 bleiben unberührt ,

die zur Erhaltung der Funktionsfäirigkeit des Land.schaft.s-
schutzgebietes notwendigen und. von den ltraturschutzbehörden
angeordneten ijberwachungs-, Schutz- und Pflegemapnalrmen,

I4apnahmen zur Unterhaltung und Instandsetzung bestehender
I^Iasser-, Erdgas- und Stromversorgungsanlagen und bestehen-
d.er Fernmeld.eeinrichtungen sowie der BaInlinie Traunstein-
Garching,

notwendige Mapnalrmen im Rahmen der Strapenbaulast ztLr Un-
terhaltung von Strapen und deren Bestandteilen im Sinne
des Bayer ischen Strapen- und t legegesetzes sowie die Er-
r ichtung von Anlagen, die der Sicherhei t  oder Leicht igkei t
d.es Strapenverkehrs oder dem Schutz d.er Artl ieger dienen,

die Errichtung oder l inderung von sockellosen Weid.e- und
Forstkulturzäunen, ohne Verwendung von Beton,

das Aufstellen oder Rnbringen von Hinweisen auf den Schutz
des  Geb ie tes ,  behördL iche Verbots ta fe ln ,  Verke l r rsze ichen,
Schi tder für  d ie Forst-  und V^ialdeintei lung, Warntafeln,
Orts-und Gebäudehinweise, hiegemarkierungen, wenn nicht
Leuchtschrift verwendet wird.,

das Verlegen von nicht ortsfesten Anlagen zur Versorgung
von Weid.evieh mit hiasser und Dralrtleitungen zum Betrj-eb
elektr ischer hieidezäur le,

b )

c )

d )

e)

f )

s)

h )
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i ) Ivlapnahmen zur Unterhaltung von Gewässern und deren Uf ern
u.nd. von Dränanlagen sowie Magnahmen der Gewässeraufsicht.
Hierzu zählt auch das Betreten d.es Bifußes zur Durchfüh-
rung von Querschnittsaufnalunen. Die Unterhaltungsmapnalrmen
soll ten soweit möglich auperhalb der lvlonate März bis Juni
vorgenofirmen werden,

j )  d ie  Pf l€9€,  e inschl ieFl ich der  Plenterung von FeldgehöIzen
rlnd Hecken.

(2 ,  f n  den  Fä l l en  des  Abs .  I  Buchs taben  a ,  b ,  d  -  h  und  j  g i l t
jedoch das Betretungsverbot  des s  4 Abs.  2 .

s7

Befreiung

(1) 'Von den Verboten des Bayer ischen Naturschutzgesetzes und. die-
ser Verordnung kann naclr den Vorschriften des Art. 49
BayNatSchG im Einzel fa l l  Befreiung ertei l t  werden, vrerur.

I .  überwiegende Gründe des alLgemeinen Wohls die Befreiung
erfordern oder

2. der Vollzug der Bestimmungen zu einer offenbar nicht beab-
sichtigten Härte fii.trren würd.e und die Abweichung nit den
öffentl ichen Bel'angen im Sinne des Bayerischen Natur-
schutzgesetzes, insbesondere mit  den Zwecken des Land-
schaftsschutzgebietes t rOberes Alztalr '  vereinbar ist ,  oder

3. die Durchftihnrng dieser Verordnung zu einer nicht gewolI-
ten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen wür-
de .

(2) I^ i i rd die Befreiung mit  webenbest immungen ertei l t ,  kann eine
Sicherhei tsteistung ver langL werden.
1

(3) -Zuständig für die Befreiung ist Cas Landratsalnt Traun-
s te in .  2 ,Die ErteilUng der Befreiung bedarf unbeschad.et
anderer Rechtsvorschriften für Vorhaben, Cie den Bestand des
Landschaftsschutzgebietes oder die Erreichung des Schutz-
zweckes (S 3) insgesamt in Frage stel len können, der Zust im-
mung der Regierung von Oberbayern. 3n"i Vorhaben d.er
Landesverteidigung und. d.es Zivilschutzes entscheidet über die
Befreiung das Bayer ische Staatsminister ium für Landesentwick-
lung und Umweltfragen a1s oberste Naturschutzbehörde
(Ar t .  49  A.bs .  3  Satz  I  BayNatSchG) .
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s8

Ordnungswidrigkeiten

( 1) Mit einer Geldbupe bis zu. f i. inf zigtausend Deutsche Marl< kann
nach Art .  52 Abs. I  Nr"  3 BayNatSchc belegt werden, wer ohne
Erlaubnis vorsätzl ich oder fahr lässig eine nach S 5 Abs. I
Nrn. I bis 15 dieser Verordnung erlaubnispfl ichtige Mapnalrme
oder Hand.lung vornimmt.

l2) Mit Geldbuße bis zrt zwanzigtausend Deutsche Mark kann nach
Art. 52 Abs. 2 Nr. 3 BayItIatSchG belegt werden, v/er entgegen
S 4 Abs. 2 d, ieser Verordnung die Insel  betr i t t .

(3) Mit Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark kann nacfr
Art .  95 Abs. 1 Nr.  3 .a Bayt lG belegt werden, wer vorsätzl ich
oder fahrlässig entgegen S 4 Abs. 2 und. 3 dieser Verordnung
den linken Arm d.er A1z bein BifuF befährt oder die A1z in der
Zei t  b is 30. Juni  jeden Jahres befährt .

( 4 ) Mit einer Geldbupe bis zu ft inf zigtausend. Deutsche Mark känn
nach Art .  52 Abs. I  Nr.  6 BayNatschc belegt werden, wer vor-
sätzt ich oder fahrLässig einer vol lz iehbaren Nebenbest inmung
in Form der Auf lage zu einer Erlar-rlrnis ( S 5 Abs. 4) oder
einer Befreiung (S 7 Abs. 2) nichL nachkommt.

S9

Inkrafttreten

loi""" Verord.nung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im
Amtsblatt für den Landkreis Traunstein in Kraft. 2Ct"i"hzei_

tig tritt die Anordnung zum Schutze des Alztales zwisclren Chiem-
see und Altenmarkt a. d. A1z (veröffentl icht im Amtsblatt für d.en
Landkre is  Trauns te in  Nr .  14  vorn  29 .03 .1955)  auFer  Kra f t .

T rauns te in ,  den 9 .  März  1989
Landratsannt Traunste in

Mör t1
S te l l ve r t re te r  des 'Landra ts

Mör
Stel lvertreter

t1
des Landrats
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Amtsblatt für den Landkreis Traunstein Nr. 36Seite 190

109/05
sG14-173122-8-1

Anderung der Verordnung des Landkreises Traunstein und des LandratsamtesTraunstein
über das Landschaftsschutzgebiet,,Oberes Alztal" vom 09.03.1989

Verordnung

zur Anderung der Verordnung des Landkreises Traunstein und des Landratsamtes
Traunstein über das Landschaftsschutzgebiet ,,Oberes Alztal" vom 09. 03. 1989

Aufgrund von Art. 10, Art.45 Abs. 1 Nr. 3 und Art. 37 Abs.2 Nr. 3 des Bayerischen
Naturschutzgesetzes - BayNatSchG - in der Fassung und Bekanntmachung vom 18. August
1998 (GVBI. S.593, geändert durch $ 64 des Gesetzes vom24. April 2001 (GVBI. S. 140),
zuletzt geändert am27.12.2004 (GVBI. S. 521) - FNBayRS 791-1-UG, erlässt der Landkreis
Traunstein folgende Verordnung :

s1
Die Verordnung des Landkreises Traunstein und des Landratsamtes Traunstein über das
Landschaftsschutzgebiet,,Oberes Alztal" wird wie folgt geändert:

1 .  Q2Abs .  1 :
Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von rund 927,60 ha.

2 .  S  2Abs .3 :
Die neuen Grenzen des Landschaftsschutzgebietes ergeben sich aus der
Schutzgebietskarte im Maßstab 1 : 5000 (Anlage), die Bestandteil dieser Verordnung ist;
insofern werden die in $ 2 genannten Karten aktualisiert.

3. I 4 Abs. 3 erhält folqende neue Fassuno:
Zum Schutz der brütenden Wasservögel ist das Befahren der Alz mit Wasserfahrzeugen
aller Art und sonstigen Schwimmlcorpern vom 1. Januar bis
30. Junijeden Jahres verboten.

4 .  S  SAbs .2 :
Hiervon unberührt bleibt die Erlaubnispflicht für Maßnahmen bei Nass- und
Feuchtflächen gem. Art. 13 d BayNatSchG.

5. I 8 erhält folqende neue Fassunq:

$ 8 Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € kann nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 3 BayNatschG belegt
werden, wer ohne Erlaubnis vorsätzlich oder fahrlässig eine nach $ 5 Abs. 1 Nrn. 1 - 15
dieser Verordnung erlaubnispflichtige Maßnahmen oder Handlungen vornimmt.
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(2) Mit Geldbußen bis zu 10.000 € kann nach Art. 52 Abs. 2 Nr. 3 BayNatschG belegt
werden, wer entgegen S 4 Abs. 2 dieser Verordnung die lnsel oetiitt.

(3) Mit Geldbußen bis zu 5.OOO € kann nach Art. 95 Abs. 1 Nr. 3 a BayWG betegt werden,
wer vorsätzlich.oderJahrlässig entgegen $ 4 Abs. 2 u. 3 dieser Veiordnung äen linken
Arm der Alz beim Bifuß befährt oder die Alz in der Zeit vom 1. Januar bis 50. Junijeden
Jahres befährt.

(4) Mit einer Geldbuße bis 2u25.000 € kann nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 6 BayNatschG betegt
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Nebenbesiimmung in Forä
der Auflage zur Erlaubnis ($ 5 Abs. 4) oder einer Befreiung (g 7 Abs. 2) nicht iachkommt.

s2
Diese Ande.rungsverordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises
Traunstein in Kraft.

Traunstein, den 28.10. 2005

Hermann Steinmaßl
Landrat

Hermann Steinmaßl

. 
Landrat


